
 
Diese Tabelle gilt nur für öffentliche Arbeiten 

Tritt ab 20.08.2009 in Kraft 
 

 
BBM** 
1 Firma 

BBM ** 
2, 3, 4 usw. Firmen 

< 200 MT 

BBM ** 
2, 3, 4 usw. Firmen 

> 200 MT 

 
BAUKONZ. 

1 Firma 

 
BAUKONZ. 

2, 3, 4 usw. Firmen 
< 200 MT 

 
BAUKONZ. 

2, 3, 4 usw. Firmen 
> 200 MT 

Sicherheitskoordinator 
in der Planungsphase 

NEIN JA JA NEIN JA JA 

Sicherheitskoordinator 
Ausführungsphase 

NEIN* JA JA NEIN* JA JA 

Sicherheits- und 
Koordinierungsplan 

 
NEIN*** 

 
JA JA 

 
NEIN*** 

 
JA JA 

ESP JA JA JA JA JA JA 

Strafen für fehlenden 
ESP. 
 
Art 96 Abs. 1 Buchst. g) 

Art. 159 Abs.1 – 1
er 

Teil 
6.400 € 

Baustellen ohne 
Risiken laut 
Anhang XI 

159 Abs.1 – 1
er 

Teil 
6.400 € 

Baustellen ohne 
Risiken laut 
Anhang XI 

55 Abs. 2 c) 
Haftstrafe  

Keine Verfügung 
laut G.v.D. 758/94 

159 Abs.1 – 1
er 

Teil 
6.400 € 

Baustellen ohne 
Risiken laut 
Anhang XI 

159 Abs.1 – 1
er 

Teil 
6.400 € 

Baustellen ohne 
Risiken laut 
Anhang XI 

55 Abs .2 c) 
Haftstrafe  

Keine Verfügung 
laut G.v.D. 758/94 

Strafen für fehlenden 
ESP. 
 
Art 96 Abs. 1  g) 

 
159 Abs.1 – 2

er
 Teil 

8.000 € 
Baustellen mit 

Risiken laut 
Anhang XI 

 
159 Abs.1 – 2

er
 Teil 

8.000 € 
Baustellen mit 

Risiken laut 
Anhang XI 

 
55 Abs. 2 c) 
Haftstrafe  

Keine Verfügung 
laut G.v.D. 758/94 

 
159 Abs.1 – 2

er
 Teil 

8.000 € 
Baustellen mit 

Risiken laut 
Anhang XI 

 
159 Abs.1 – 2

er
 Teil 

8.000 € 
Baustellen mit 

Risiken laut 
Anhang XI 

 
55 Abs. 2 c) 
Haftstrafe  

Keine Verfügung 
laut G.v.D. 758/94 

Strafen für 
unvollständigen ESP laut 
Anhang XV 
Art 96 Abs. 1 Buchst. g) 

 
159 Abs.1 – 3

er
 Teil 

4.000 € 

 
159 Abs.1 – 3

er
 Teil 

4.000 € 

 
159 Abs.1 – 3

er
 Teil 

4.000 € 

 
159 Abs.1 – 3

er
 Teil 

4.000 € 

 
159 Abs.1 – 3

er
 Teil 

4.000 € 

 
159 Abs.1 – 3

er
 Teil 

4.000 € 

 
 
 
Erklärungen siehe Rückseite  
 
 



 
ESP = Einsatzsicherheitsplan        BBM = Baubeginnmeldung          BAUKONZ. = Baukonzession 

 

* ausgenommen, wenn im Laufe der Arbeiten zusätzliche Firmen beauftragt werden (siehe Art. 90 Abs. 11, in Bezug auf 
Art. 90 Abs. 5). In diesem Fall muss der Sicherheitskoordinator in der Ausführungsfase ernannt werden.  
 
** sowie für Bestätigung durch einen befähigten Techniker (ital. asseverazione), Instandhaltungsarbeiten oder jede weitere 
Arbeit, für welche keine Baukonzession notwendig ist. 
 
*** Bei öffentlichen Arbeiten muss, im Falle einer einzigen Firma, kein Sicherheits- und Koordinierungsplan, sondern der 
Ersatzsicherheitsplan ausgearbeitet werden. 

 
 


